
$ 

S t ä n d e r a t  

C o n s e i l  d e s  É t a t s  

C o n s i g l i o  d e g l i  S t a t i  

C u s s e g l  d a l s  s t a d i s  

  

   

 

  

    

21.4142 s Mo. Dittli. Altersguthaben schützen bei einem Austritt aus einem 1e-
Plan 

 

Bericht der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit vom 26. Januar 2023 

 

Die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Ständerates (SGK-S) hat an ihrer 
Sitzung vom 26. Januar 2023 die am 29. September 2021 von Ständerat Josef Dittli eingereichte 
und ihr am 6. Dezember 2021 vom Ständerat zur Vorberatung zugewiesene Motion behandelt. 
 
Die Motion beauftragt den Bundesrat, eine Vorlage auszuarbeiten, um das Freizügigkeitsgesetz 
(FZG) dahingehend zu ändern, dass beim Stellenwechsel von einem Arbeitgeber mit einem 1e-
Vorsorgeplan zu einem Arbeitgeber ohne 1e-Vorsorgeplan ein Verlust auf der Freizügigkeitsleistung 
verhindert werden kann. Durch die Änderung des FZG soll den Arbeitnehmenden die Möglichkeit 
geboten werden, bei Austritt aus einem 1e-Vorsorgeplan ihr entsprechendes Vorsorgeguthaben 
während längstens zwei Jahren in einer Freizügigkeitseinrichtung zu belassen. 
 

Antrag der Kommission 

Die Kommission beantragt mit 6 zu 4 Stimmen bei 2 Enthaltungen, die Motion anzunehmen. 
 
Berichterstattung: Dittli 

 Im Namen der Kommission 
 Der Präsident: 

 Erich Ettlin 
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1 Text und Begründung 

1.1 Text 

Der Bundesrat wird eingeladen, eine Vorlage auszuarbeiten, um das Freizügigkeitsgesetz (FZG) 
dahingehend zu ändern, dass beim Stellenwechsel von einem Arbeitgeber mit einem 1e-
Vorsorgeplan zu einem Arbeitgeber ohne 1e-Vorsorgeplan ein zwangsweiser Verlust auf der 
Freizügigkeitsleistung verhindert werden kann. Durch eine Änderung des FZG sollte dem 
Arbeitnehmer die Möglichkeit geboten werden, bei Austritt aus einem 1e-Vorsorgeplan sein 
entsprechendes Vorsorgeguthaben bis zu zwei Jahren auf einer Freizügigkeitseinrichtung zu 
belassen. Der betroffene Arbeitnehmer hätte so die Möglichkeit, einen im Austrittszeitpunkt aus der 
Pensionskasse des alten Arbeitgebers realisierten Verlust durch Einbringen in eine Anlagestrategie 
mit ähnlichem Aktienanteil bei einer Freizügigkeitseinrichtung bei steigenden Kursen wieder 
wettzumachen. In der Folge könnte der Arbeitnehmer während zwei Jahren selbst den 
Verkaufszeitpunkt seines Vorsorgeguthabens und dessen Einbringung in die Pensionskasse des 
neuen Arbeitgebers bestimmen. 
 
 

1.2 Begründung 

Bei einem Stellenwechsel und damit auch Wechsel der Vorsorgeeinrichtung ist der Arbeitnehmer 
nach der heutigen Rechtslage gemäss Artikel 3 des Freizügigkeitsgesetzes (FZG) gesetzlich 
verpflichtet, sein Vorsorgeguthaben in die Vorsorgeeinrichtung des neuen Arbeitgebers übertragen 
zu lassen. 
Die gleiche Pflicht gilt, wenn das Vorsorgeguthaben zum Beispiel aufgrund von Arbeitslosigkeit oder 
eines Auslandaufenthalts zwischenzeitlich bei einer Freizügigkeitseinrichtung auf einem 
Freizügigkeitskonto parkiert war: mit dem neuen Stellenantritt muss das Vorsorgeguthaben gemäss 
Artikel 4 Absatz 2bis FZG in die Vorsorgeeinrichtung des neuen Arbeitgebers übertragen werden. 
Tritt ein Arbeitnehmer - freiwillig oder bei einem Stellenverlust unfreiwillig - aus einem 1e-
Vorsorgeplan aus und bietet die Pensionskasse des neuen Arbeitgebers keinen 1e-Vorsorgeplan an, 
kann dies bei einem Börsen-Tief im Austrittszeitpunkt die zwangsweise Realisierung eines Verlusts 
auf der Anlagestrategie des 1e-Vorsorgeplans zur Folge haben. Dieser Verlust kann bei später 
steigenden Börsenkursen nicht mehr wettgemacht werden, da der neue Arbeitgeber keinen 1e-
Vorsorgeplan mit ähnlichen Anlagestrategien anbietet. 
Das Vorsorgerecht darf eine doppelte Bestrafung (Stellenverlust und finanzieller Verlust auf das 
Vorsorgekapital) nicht tolerieren.  Die Gesetzgebung ist entsprechend anzupassen. 
 
 

2 Stellungnahme des Bundesrates vom 17. November 2021 

Gemäss dem Freizügigkeitsgesetz (FZG; SR 831.42) müssen alle Arbeitnehmenden bei einem 
Stellenwechsel ihre Austrittsleistung in die Vorsorgeeinrichtung des neuen Arbeitgebers einbringen. 
Denn nur mit der vollständigen Übertragung der Austrittsleistung kann sichergestellt werden, dass 
der Vorsorgeschutz weiter aufgebaut wird, insbesondere auch der Schutz gegen die Risiken Tod 
und Invalidität. 
Auf den 1. Oktober 2017 wurde das Freizügigkeitsgesetz geändert. Von Personen, die in "1e-
Plänen" versichert sind, wird seither mehr Eigenverantwortung verlangt. Sie können entsprechend 
ihrer persönlichen Risikofähigkeit unterschiedlich riskante Anlagestrategien wählen, wobei die 
Vorsorgeeinrichtung ihnen mindestens eine Anlagestrategie mit risikoarmen Anlagen anbieten muss. 
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1e-Pläne ermöglichen es den versicherten Personen grundsätzlich, höhere Renditen zu erzielen. Im 
Gegenzug müssen sie aber auch die negativen Konsequenzen ihrer Anlagestrategie selber tragen. 
Die Möglichkeit eines Stellenwechsels sollte bei der Auswahl der Anlagestrategie berücksichtigt 
werden. 
Die Strategiewahl darf keine negativen Auswirkungen auf die Vorsorgeeinrichtung eines neuen 
Arbeitgebers haben. Mit der vorliegenden Motion würde die explizit gewollte Eigenverantwortung 
jedoch reduziert: Gemäss Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und 
Invalidenvorsorge (BVG; SR 831.40) bilden alle Arbeitnehmenden eines Arbeitgebers ein Kollektiv, 
das zu den gleichen Rahmenbedingungen zu versichern ist. Diese Gleichbehandlung des Kollektivs 
würde verletzt, wenn nicht alle Versicherten ihre Austrittsleistung in ihre Vorsorgeeinrichtung 
einbringen müssen. Das hätte insbesondere dann Konsequenzen, wenn sich die neue 
Vorsorgeeinrichtung in Unterdeckung befindet: Müssten einzelne Eintretende ihre Austrittsleistung 
nicht in ihre neue Vorsorgeeinrichtung einbringen, würden diese dadurch privilegiert, denn ihre 
Austrittsleistungen müssten die Unterdeckung nicht mittragen. Bei einer allfälligen Teilliquidation 
hätten die Personen, die ihre Austrittsleistung nicht eingebracht haben, den Vorteil, dass ihre 
Guthaben nicht von der Unterdeckung betroffen wären, während alle anderen Versicherten, auch 
neu eingetretene, Kürzungen auf ihren Austrittsleistungen erleiden würden. Durch das Wahlrecht 
Einzelner würde sich die Unterdeckung auf die Guthaben der anderen Versicherten konzentrieren 
und würde so für sie verschärft. 
Die Situation beim Austritt aus einem 1e-Plan unterscheidet sich zudem nicht grundlegend von der 
Situation bei Personen, die, zum Beispiel aufgrund von Arbeitslosigkeit oder Mutterschaft, ihre 
Austrittsleistung für eine gewisse Zeit auf ein Freizügigkeitskonto überweisen müssen und dort eine 
Lösung mit grossem Aktienanteil wählen. Müssen sie das Freizügigkeitskonto aufgrund einer 
Neuanstellung während einer Baisse auflösen, erleiden auch sie einen Verlust. 
Die vorliegende Motion ist identisch mit der abgeschriebenen Motion Weibel, Schutz des 
Vorsorgekapitals beim Austritt aus einem 1e-Vorsorgeplan (19.3769), bei welcher der Bundesrat 
ebenfalls die Ablehnung beantragt hat. 
 
Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion. 
 

3 Erwägungen der Kommission 

Nach Meinung der Kommission sollte das Freizügigkeitsgesetz (FZG) geändert werden, um einen 
Verlust der Freizügigkeitsleistung beim Austritt aus einem 1e-Vorsorgeplan zu verhindern. Auch 
wenn der 1e-Vorsorgeplan nur Personen mit hohem Einkommen betrifft, hält die Kommission die 
Möglichkeit, das Vorsorgeguthaben bis zu zwei Jahre in einer Freizügigkeitseinrichtung zu belassen, 
für eine pragmatische und gerechte Lösung. Die Kommission weist ausserdem darauf hin, dass 
Arbeitnehmende mit hohem Einkommen, deren Stellenverlust oder Austritt während eines 
Börsentiefs erfolgt, doppelt bestraft werden: Arbeitsplatzverlust und finanzieller Verlust beim 
Vorsorgekapital. Sie ist der Auffassung, dass die Motion durch die Schaffung der Möglichkeit, das 
aktuelle Vorsorgeguthaben während zwei Jahren in eine Freizügigkeitseinrichtung mit ähnlicher 
Anlagestrategie einzubringen, den Anlagehorizont der 1e-Versicherten verlängert. 
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